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bleibt an sinner Stelle» bis er von der Cantonsver-
waltung aogeruffen wird; keine andere Verwaltungs-
stelle ist n:it seinem Amt verträglich. Er beucht zwey
vom Hundert der erhabnen Summen als Entschäd-
Nisse.

G e m ein d cr a th. Er besteht aus z bis i r Glie-
.der». (Den Theilhabern der Genieindgüter steht essrcy,
die Vcrmaiiung derselben entweder dem Gemeinderath
zu überlassen oder eine andere Behörde unter der Be-
nenuniig von Gemeindskammer aufzustellen). Sie wer-
den von der Versammlung aller Activbüigcr der Ee-
mcinde gewählt, die auch ihre Entschädnisse bcstimnit;
fie bleiben ; Jahre im Amt und werden lheilweise er-
neuert. Der Gemeinderath hat die Verrichtungen auf
fich» die das Gesetz vom 15. Hornung den Munizipali.
täten anweist. Er hat die seine Gemeinde allfällig
trcff nde Grundsteuer unter die Eigenthümer der liegen,
den Güter nach .dem festgesezten Maßstab zu vertheilen
und die Zahlung zu erheben. Er besorgt den Einzug
der indirekten Abgabe».

Die Tagsatzung hat nach vollendeter Eantonàga.
nisation, über zw»y Gegenstände ihren Wunsch an die

Regierung eingesandt:
1) Für die Wiedervereinigung des Veltlins, Eleven

und Worms:
2) Daß der Distrikt Moesa beym Canton Rhätim

bleiben mochte, als welches der eiiihellige Wunsch der
dortigen Einwohner sey.

Gesetzgebender Rath, io. August.
(Fortsetzung.)

(Beschluß des Berichts der Petitionencommißion über

nachfolgende Gegenstände:

;. Eine Bittschrift der zukünftigen Erben des Jean
Cottie< von Rougemvnt C. Leman, welcher durch eine

Schenkung bey Lebzeiten fein Vermögen gegen eine

Pension abgelrettcn har, wofür fie aber die'Handände.
rund erst nach seinem Tode zu bezahlen wünschten,

wird an die Vollziehung gewiesen.

4. Eine Bittschrift des B- Franz Weiß von Prag
ans Böhmen, Hurmacher zu Orbe C. Leman, wegen

Bewilligung der Naturalisation, um sich ein Ortsbür-
gerrecht in Heivetien erwerben zn können, wird an

die Vollziehung gewiesen.

Am n. August war keine Sitzung.

Zf ->

Gesetzgebender Rath, 12. August.
Präsident: Gmür.

Folgende Gntachlen der Constitutions,Comulißjou
werten in P.'ralhuiig genommen:

Gutachten der Mehrheit.
B, G- Ihre Comißion, die beauftragt ist. diàrgam-

Gesetze der Coiistiftition zu entwerfen, hat die Bittschrift
der Landsgemeinden des Bezirks Bern und die dahin sich'
beziehende Botschaft des Voll;. Raths von: 4- d. genau
untersucht und geprüft. Ihnen B. G. ist die Veran-
lassung und die Bittschrift selbst bekannt, und wir wollen
Sie nur summarisch an den'Hauptgegenstand erinnern.

Die Gemeindsdeputirten von Bollingen, Vcchmgen,
Muri, Bumpütz und Stattlen beklagen sich, daß sie
durch die unerwartete Protestation und AuStrekten ihrer:
Bczirksdevutirlm, an der Cantonaltagsatzung nicht m.hv
reprasentirt seyen, und verlangen im Verhältnis ihrer/
Bevölkerung an genannte CaiitonSlagsatzung Deputirie
zu schicken.

Die Commission fühlt die fatale Lage einer so be:
trächllichen Volksmenge, die sich in ihrem kostbarstes
politischen Rechte auf eine so ausserordentliche Art ver,
kürzet sieht.

Die Mehrheit der Commißion erkannte die Gerecht
t-gkeit ihrer Klagen, und es ist nur zu bedauern, daß
sie Ihnen anratheu muß, tu dieß Begehre» nicht ein.
zutretten.

Das Gesetz und die Organisation der Republik er.
kennt bey den Cantonstagsatzungen nur Bezirksdeputirle»
und es wäre gerade wider den Sinn und Geist dieser

Gesetze, wenn man einigen Gemeinden eines Bezirks!
erlauben wollte, sich in Unterabtheilungen zu versa,n.-
mein und Gemeindsbezirksdcputirte an die Cankonstag-
fatzung zu wählen; die leztere würde ja mit Rèchd
gegen ihre Wahl prottstiren.

Die in der Bittschrift enthaltene Klage, dass die

Landgemeindsdeputirten gegen jene der- Stadt Berw
immer die Minorität ausmachten ist und kann keim
Grund seyn, so lange man nicht von dem Hauptgrund-
satze, daß die Minorität sich der Majorität unterziehen
muß, abweichen will.

Dem Uebel auf eine gesetzliche Art abzuhelfen, würde
kein anderes Mittel übrig bleiben, als die sämtlichen:
Bezirksdeputirten wieder zu versammeln und die Wah--
len an die Cantonstagsatzung erneuern zu lassen.

Aber, auch da zeigen sich' große SchwieriMtttt Zz
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es würde unS vicstcicht zu den sonderbaren Réclama-

nonen sichre»/ auch kranke oder andere durch Umstände

abwesende Deputiere an einer Cantonstagsatzung wieder

ersetzen zu lassen. Allein würde man auch durch eine

neue Bczirkswahl seine Absicht erreichen? Wer verbürgt

Ihnen, wenn man auf den Geist und Sinn der Mehr-
Heil dieser Bezirksversammlung zurnkblikt, daß man
picht gerade dieffn erwünschten Anlaß benutzen würbe,

das Register der Prvtestationen zu vermehren, um
durch die ueugewähllen Depulirtm die ncmlichen See.

pen in der Caulonstagsatzung zu erneuern? — Sie
sehen mit einem Blicke, wo diestS hinführen würde.

(Die Fortsetzung folgt.)

Chronologischss Register der Gesetze
und Dekrete vom Iuli iZoi.

Décret welches dem B. A. Kronberger von S-
Smen die Stockhausstdafe nachläßt (2. Juli). 404

2. Decret weiches die Zusammensetzung der Tag.
satzung des Cant. Teßin bestirnt (2. Juli). 251. 410
Dceret welches die Eidesformel für die Be«

ziikSwahlmänncr enthält (2. Juli). 2?). 410

4. Decent welches den Auftrag und die Verrich.
lunge» der Cantonaltagsatzuugen bestimmt

(2. Juli). ^ -54. 4'l
5. Decret welches den unehlichen Kindern die

Bürgerrechte des Vaters ertheilt (4. Juli). ; 50. 411

6. Dàl der Ratification einiger Nationalgüter-

Verkäufe tm Distrikt A e h l e n, Cant. Leman

(4. Juli). 8

7. Dccret der Ratification einiger Nalionalgürer,

Verkäufe in den Distrikten Roschach und

W y l C. SeMis'sq,' Juli). ' 4Z9

8. Decket glerchcr Act für das zu den St. Galli-

^ schcn Klvstergütern gehörige Wolpcllerhaus zu

Roschach (4. Juli). 419

9. Deàet welches dem B. Glor von Wallisellen
'

C. Zürich seiner verstorbenen Frauen Schwester

Tochter zu heurathen bewilligt (4. Juli). ;67. 4Z9

10. Dccret welches dem Bezirk Arth 4 Deputirle
auf die Cantonstagsatzung des Cantons Vchwyz

giebt (6. Juli). 442

»i. Decret welches 7 gew. Officiers unter den

Schweizer-EmigranlencorpS die Amnestie er.

theilt (6. Juli). 404. 442

»z. Dccrer welches die Vertheilnng einer Aiment

zu Oderrifferfchwyl in» Canton Zürich raiifiurl
slZ. Juli). - Z68. 4?6

Seite.
l;. Decret welches dem Ministerium des Innern

einen Credit von ;oo 000 Fr. eröffnet s 1 z.Juli). 459
-4. Decret welches den Gehalt tes öffentlichen

Anklägers beym obersten Gerichtshof auf 1600
Fr. herabfezl Juli). 449. 45,

- 5. Decret welches die Vertheilung einer Alment zu
Volkactfchwyl C.Zürich ratifieirt si,.Juli). 417. 46a

i6. Decret welches die Ziifammenfetzung der Tag-
satzung des Cant. Waliis bestintt (15. Juli). ,05. 4Ä0

Decret welches die Eidesformel für die Can-
tonslagfatzungen enthält f. Juli). 297. 464

iL. Dccret welches die Ucberfendmig einer «nlei.
tung an dw Cantonstagsatzungcn virordnet
s>5. Juli). ZIZ 467

19. Decret der Amnestie für die im Spätiahr
i8c>c> in den Canl. Bafel und Leman vorgefalle.
nen revolutionären Auftritte s>8. Juli). 468. 477

20. Decret welches dem KriegSministerium einen
neuen Credit von 500,000 Fr. bew!llgts24 Juli) 494

si. Decret welches die Theilung einiger geincinfa.
mec Fonds der Bürger von St. Branchier C.
WaUis gutheißt (25. Juli). 456. 494

22. Gesetz welches verordnet, daß das seit dein
Gesetz vom Nov. 98 neu urbar gemachte Land
keincnZchcnden z» entrichten hat (25. Juli) 47z, 496

2;. Dccret welches einen Bcfchlußlwr Vollzichung
der einige Abänderungen in den Patenten für
vie yt. Gallische' Svinnmaschinenanstalt er-
theilt, ratificirt (28. Juli). 50a

24. Decret welches die March und die Höfe
wieder dem Camon Schwyz einverleibt
(28. Juli). 5;5. 50»

25. Decret der Ratification von Verkäufen einiger
dem Kloster Einsiedler, zuständiger im Thurgau
gelegener Liegenschaften (28 Juli). ;o»

'26. Decret welches die Trennung der Dorffchaft
Arcegno von derPfarceyLo'vne gcstailet s28 Juli) 50;

27. Dccret welches den Zusanimenlritt der allge.
nleincn Tagfirtzung auf den 7. Hcrbstm. scstsezr

(23. Juli). ' Z57. 5»;
28. Dccret welches den Beschluß des Vollz. Aus-

schuß vom 1. Juni 1800 über die Absonderung
eines Theils der Gemeinde Höchstätten von der

Pfarrgcmemde Secberg Und seiner Vzremi»
gung mit Kopvigen aufhebt szr. Juli).
(Nr. 2i?> S. 9lü.) ;oz
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